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Im Kanton Zürich können neu eröffnete Unternehmen seit 1999 Steuererleichterungen für 
höchstens zehn Jahre beantragen. Als Neueröffnung gilt auch, wenn eine Firma ihr Geschäftsfeld 
wesentlich verändert. Ende letzten Jahres waren 16 juristische Personen im Kanton Zürich 
registriert, denen der Kanton - in Absprache mit den jeweiligen Standortgemeinden - solche 
Erleichterungen gewährt hat. Damit eine Firma solche Erleichterungen erhält, darf sie bereits 
ansässige Firmen nicht konkurrenzieren, muss in einer zukunftsträchtigen Branche tätig sein und 
hohe Investitionen leisten oder zahlreiche Arbeitsplätze schaffen. Schätzungen gehen davon aus, 
dass die 16 Firmen rund 50 bis 150 Arbeitsplätze pro Firma geschaffen haben. 

Auch der Kanton Basel-Stadt sieht im Steuergesetz Steuererleichterungen für neu eröffnete 
Firmen vor (vgl. Art. 67 Steuergesetz). In den Genuss von Steuererleichterungen kommen gemäss 
dem Wirtschaftsförderer des Kantons jährlich rund 5 bis 10 Firmen aus verschiedensten Branchen 
(nicht nur Life Sciences). Dabei handelt es sich ungefähr zur einen Hälfte um Neugründungen und 
zur anderen Hälfte um bestehende Firmen, die aus dem Ausland zuziehen. 

Aufgrund der sehr geringen Anzahl Fälle von gewährten Steuererleichterungen und ihrer 
Heterogenität gibt es vermutlich keinen simplen Kriterienkatalog. Vielmehr nimmt die Regierung 
eine spezifische Einzelfallbeurteilung vor. Wo jedoch keine klaren Richtlinien für Erleichterungen 
vorherrschen, relativiert sich der steuerliche Anreiz, nach Basel zu ziehen, wieder. 

Im Sinne der Standortförderung und der Schaffung von hochqualifizierten Arbeitsplätzen müsste 
die Gewährung von Steuererleichterungen generöser geprüft werden. Namentlich sollten auch 
ausserkantonale Unternehmungen genügend Anreize erhalten, in unseren Kanton zu ziehen. 

Die Kosten für die Steuererleichterungen dürften sich auch in Zukunft in bescheidenem Rahmen 
halten. Bei Neugründungen kann davon ausgegangen werden, dass die Steuerausfälle vermutlich 
in der Nähe von Null sind, weil die Firmen in den ersten Jahren üblicherweise noch defizitär 
wirtschaften. Hingegen dürften die Erträge die Kosten um ein Vielfaches übersteigen - nicht nur für 
die Firmen (in der Life Science Branche namentlich durch einen etwas erleichterten Zugang zu 
Risikokapital), sondern durch die Schaffung von Arbeitsplätzen auch für den Kanton. Zudem zeigt 
der Kanton durch die Gewährung von Steuererleichterungen für Jungunternehmen, dass er den 
Einsatz von Risikokapital für Unternehmungsgründungen unterstützt, im Wissen darum, dass der 
Einsatz von Risikokapital namentlich zum Wirtschaftswachstum beiträgt. 

Vor diesem Hintergrund wird der Regierungsrat gebeten zu prüfen und zu berichten, 

– ob ein einheitlicher Kriterienkatalog für die Gewährung von Steuererleichterungen an 
Jungfirmen geschaffen und publiziert werden kann, 

– ob im Sinne der Standortförderung der Kreis der begünstigten Jungunternehmungen 
wesentlich erweitert werden kann, 

– ob der Nutzen einer generellen befristeten Steuererleichterung für die im Kanton ansässigen 
Jungunternehmungen die Steuerausfälle nicht mehr als kompensieren würde. 
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